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3. Seltene Spezialisierungen
(1) In den Spezialisierungen, die mit dem Symbol „**“ ge

kennzeichnet sind, erfolgt die Fachbildung in der Regel in 
Einzelausbildung.

(2) Die Durchführung der Ausbildung in seltenen Spezia
lisierungen erfolgt in Produktionsgenossenschaften des Hand
werks bzw. in privaten Handwerksbetrieben, die von den 
zuständigen Fachorganen des Rates des Bezirkes in Abstim
mung mit der Handwerkskammer des Bezirkes damit beauf
tragt wurden.

(3) Von den mit der Einzelausbildung beauftragten Ver
antwortlichen — Vorstände der Produktionsgenossenschaften

des Handwerks bzw. Leiter privater Handwerksbetriebe — 
sind, unter Nutzung der Programme für die Fachbildung der 
jeweiligen Fachrichtung, die der Spezialisierung entsprechen
den Stoffgebiete auszuwählen und die Vorgaben für das 
Meisterpraktikum zu ergänzen.

(4) Das für die jeweilige Fachrichtung zuständige Fachorgan 
des Rates des Bezirkes bzw. die ihm unterstehenden und 
beauftragten Einrichtungen der Berufsbildung bestätigen 
nach Abstimmung mit der Handwerkskammer des Bezirkes 
die Auswahl der in der Fachbildung zu vermittelnden Stoff
gebiete und die Ergänzung der Vorgaben für das Meister
praktikum.

II.

Nr. der 
Fach
richtung

Bezeichnung der Fachrichtung 
Spezialisierung

Verantwortliches
Ministerium

Verantwortlich für die 
Ausarbeitung und Bereitstel
lung der Programme

1 2 3 4

06 Chemie
06 3 51 Meister des Vulkaniseurhandwerks Ministerium für Bezirks

geleitete Industrie und 
Lebensmittelindustrie 
(MBL)

Rat des Bezirkes 
Neubrandenburg, 
Abt. ÖVW

14 HumanmedizinPharmazie
14 3 51 Meister des Orthopädieschuhmacherhandwerks Ministerium für Gesund

heitswesen (MfG)
Institut für Weiterbildung 
mittlerer medizinischer 
Fachkräfte Potsdam

14 3 52 Meister des Orthopädiemechaniker- MfG Institut für Weiterbildung
und Bandagistenhandwerks
— Orthopädiemechanikermeister
— Bandagistenmeister

mittlerer medizinischer 
Fachkräfte Potsdam

22 MetallurgieAVerkstoffwesen
22 3 53 Meister des Modellbauerhandwerks

24 Maschinen-, Apparate- und Anlagenbau
24 3 52 Meister des Kühlanlagenbauerhandwerks

24 3 53 Meister des Isoliererhandwerks

24 3 54 Meister des Kraftfahrzeughandwerks
— Karosseriebauermeister
— Kraftfahrzeugklempnermeister

24 3 55 Meister des Elektromaschinenbauerhandwerks

MBL

MBL

Ministerium für Bauwesen 
(MfB)

Ministerium für Verkehrs
wesen 
(MfV)

MBL

24 3 57 Meister des Zentralheizungsbauerhandwerks MfB
• Kupferschmiedemeister**

24 3 58 Meister des Klempner- und Installateurhandwerks MfB
— Klempnermeister
— Installateurmeister (Gas/Wasser)

24 3 60 Meister des Schlosser- und Schmiedehandwerks MBL
— Schlossermeister 

, — Schmiedemeister
— Schweißermeister

Rat des Bezirkes 
Karl-Marx-Stadt, 
Abt. ÖVW

Rat des Bezirkes Leipzig, 
Abt. ÖVW

Rat des Bezirkes Potsdam, 
Bezirksbauamt

Zentralstelle für Bildung des 
Ministeriums für Verkehrs
wesen Berlin

Magistrat von Berlin, 
Hauptstadt der DDR,
Abt. ÖVW

Rat des Bezirkes Magdeburg, 
Bezirksbauamt

Rat des Bezirkes Magdeburg, 
Bezirksbauamt

Rat des Bezirkes Magdeburg, 
Abt. ÖVW


